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50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §14 Abs2;

Rechtssatz

Die Au5assung, der ASt sei seiner Nachweisp7icht iSd § 14 Abs.2 GewO 1994 nachgekommen, weil "eine

Volkswirtschaft aus kleinen Makrovolkswirtschaften besteht und erst viele Makrovolkswirtschaften eine große

gesamtheitlich gesehene Volkswirtschaft bilden" geht ins Leere, weil eine solche Sicht darauf hinausläuft, dass jede

gewerbliche Tätigkeit als im volkswirtschaftlichen Interesse gelegen angesehen werden muss. Dem steht aber

entgegen, dass nach dem normativen Gehalt dieser Bestimmung die jeweilige (vom Antrag erfasste)

Gewerbeausübung im volkswirtschaftlichen Interesse gelegen sein muss; also gerade diese (speziAsche)

Gewerbeausübung und nicht eine Gewerbeausübung an sich. Wollte man letztere Sicht teilen, so wäre die Regelung

über die Gleichstellung mit Inländern entbehrlich, was dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden kann.
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